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Einleitung

Ausgangslage

Buttisholz ist im Inventar der schützenswerten Orts-
bilder der Schweiz (ISOS) als Ortsbild von nationaler 
Bedeutung erfasst. Das Ortsbild hat eine bedeutende 
Entstehungsgeschichte: Der Dorfbrand von 1861 zer-
störte einen Grossteil des Dorfes. Anschliessend 
wurde das alte Dorf entlang der Hauptachse nach 
den Plänen des Regierungsrates des Kantons Luzern 
wieder neu aufgebaut und etwas später südlich ent-
lang der Hinterdorfstrasse erweitert.

Das Gebiet in der heutigen Zentrumszone A in unmit-
telbarer Nähe zum historischen Dorfkern war bis in 
die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts von landwirt-
schaftlichen Bauten geprägt und stellte den Sied-
lungsrand im Übergang zum Landschaftsraum dar. 
Seit den 70er Jahren hat sich das Gebiet in der Sied-
lungs昀氀äche ausgedehnt und zu einem heterogenen 
Quartier entwickelt. Heute steht der Bereich Zen-
trumszone A gemäss dem Siedlungsleitbild der Ge-
meinde mit seinem markanten Verdichtungspotential 
im Fokus der Innenentwicklung. Durch seine Lage im 
Kontrollbereich Ortsbild bedarf diese Entwicklung ei-
ner erhöhten Sorgfalt und Sensibilität.

Zweck des Gestaltungskonzepts

Bezüglich der Bebauungsdichte sind im BZR keine 
konkreten Vorgaben gemacht. Gemäss Artikel 15 
kann die Gemeinde die Überbauungsziffer im Einzel-
fall festlegen und „bei besonders guter Gestaltung 
und Eingliederung in die quartiertypischen Vorgaben  
[....] um bis zu 6 m höhere Gesamthöhen gewähren.“

Da die Zentrumszone A komplett innerhalb des Kon-
trollbereichs Ortsbild (Art. 38 BZR) liegt, wird für die 
Beratungs- und Beurteilungsaufgaben der baulichen 
Veränderungen stets ein Fachgremium beigezogen. 
Das vorliegende Gestaltungskonzept soll die Grundla-
ge für das Fachgremium bilden, um die gute Gestal-
tung und Eingliederung zu beurteilen.

Grundsätze

Eine ganzheitliche Beurteilung der Eingliederung 
muss neben der Gestaltung auch immer alle Abhän-
gigkeiten zwischen Parzellengrösse, Fussabdruck, 
Gebäudehöhe und Volumengliederung miteinbezie-
hen. Ein besonderes Augenmerk muss auf die Über-
gänge zwischen Siedlungsraum und Landschaft so-
wie zu angrenzenden Nachbarschaften und Strassen-
räumen gelegt werden. 

Im vorliegenden Konzept wurden auf der Basis von 
Quartieranalysen der Charakter und die Gestaltungs-
ziele der einzelnen Quartierteile beschrieben, um Ge-
biete zu eruieren, wo Mehrhöhen gegenüber dem 
BZR unter gewissen Bedingungen prüfenswert sind. 
Allfällige Mehrhöhen können im Gegenzug für qualita-
tive Mehrleistungen mit öffentlichem Nutzen gewährt 
werden, beispielsweise im Hinblick auf Gestaltung, 
Aussenraumqualitäten, parzellenübergreifende Er-
schliessungen oder Parkierungen. Auf genaue Meter-
angaben wird dabei bewusst verzichtet. Stattdessen 
wird die volumetrische Eingliederung der Bauprojekte 
anhand ihrer Anzahl oberirdisch zur Strassenseite in 
Erscheinung tretender Geschosse beurteilt. Zusätz-
lich können durch die Dachgestaltung und / oder eine 
publikumsorientierte Erdgeschossnutzung bedingte 
Mehrhöhen gewährt werden. 

Grundsätzlich sind gemäss BZR im Bereich der Zen-
trumszone A vier oberirdisch vollständig in Erschei-
nung tretende Geschosse zulässig, in bestimmten 
Bereichen sind fünf solche Geschosse prüfenswert 
und in einem begleiteten Verfahren mit dem Baufach-
gremium zu veri昀椀zieren. Mit gewerblich bedingten, 
überhohen Erdgeschossen und steilen Schrägdä-
chern können so insgesamt bis zu 6 m Mehrhöhen 
resultieren. Sechs oberirdisch vollständig in Erschei-
nung tretende Geschosse werden generell nicht an-
gestrebt, da sie quartier- und ortsuntypisch wären. Da 
in der Zentrumszone A keine Nutzungsziffer festge-
legt ist, sind angemessen hohe Dichten auch ohne 
allzu grosse Mehrhöhen realisierbar. Auf die Fassa-
den- und Dachgestaltung wird in diesem Konzept 
nicht eingegangen, diese ist im Einzelfall in Abspra-
che mit dem Fachgremium zu prüfen.
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Auszug aus dem BZR

Gemeinde Buttisholz

Art. 15 Zentrumszone Ze-A

1 Die Zentrumszone A dient der qualitätsvollen Weiterentwicklung des
nicht historischen Ortskerns.

2 Bauten, Anlagen und Nutzungen zum Wohnen, für Dienstleistungs- und 
Gewerbebetriebe und zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben sind zulässig. 
Die Gestaltung der Bauten sind auf die Aufwertung der Aussenräume im 
Quartier auszurichten.

3 Die Einfriedigungen der Parzellen sind so zu gestalten, dass die opti-
sche Transparenz und Durchsichtbarkeit gewährleistet ist. Wo öffentliche
Wegverbindungen durch das Quartier führen, sind diese als qualitäts-
volle Aussenräume und Plätze zu gestalten.

4 Entlang des Ost-West-verlaufenden Strassenabschnitts im Mühlefeld 
sind im Erdgeschoss bei Neubauten und neubauähnlichen Umbauten kei-
ne auf die Strasse orientierten Wohnungen gestattet. Die Hauptfassade 
und die Nutzung im Erdgeschoss müssen funktional und optisch auf den 
Strassen- und Platzraum ausgerichtet sein.

5 Es gilt zusätzlich folgendes:

a) Gesamthöhe 1 und 2   13.5 m *
b) Grenzabstand    4.0 m
c) Überbauungsziffer 1 (ÜZ 1) Wird von der Gemeinde festgelegt. 
    Überbauungsziffer 2 (ÜZ 2)
    Überbauungsziffer 3 (ÜZ 3)
    Überbauungsziffer 4 (ÜZ 4)
d) Lärm-Emp昀椀ndlichkeitsstufe  III

* Bei besonders guter Gestaltung und Eingliederung in die quartiertypi-
schen Vorgaben kann die Gemeinde bis zu 6 m höhere Gesamthöhen
gewähren. Die Gemeinde erarbeitet dazu über diese Zone oder Teile
davon ein Gesamtkonzept, welches für die Beurteilung massgebend ist.
Zusätzliche Abweichungen bei Gestaltungsplänen gemäss PBG § 75
Abs. 2 sind in diesem Fall nicht zulässig.
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Oberdorf

Bilder: Fahrni Partner Architekten GmbH, 2024

Impressionen
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Mühlefeld

Bilder: Fahrni Partner Architekten GmbH, 2024
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Neuheim

Bilder: Fahrni Partner Architekten GmbH, 2024
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Arigstrasse

Bilder: Fahrni Partner Architekten GmbH, 2024
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Gestaltungsziele

Qualität im Aussenraum: 
Räume verbinden und beleben

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Qualität 
der Aussenräume, die wesentlich zur Lebensqualität 
im Quartier beitragen. Ziel ist es, einladende Frei昀氀ä-
chen zu schaffen, die zur Begegnung und Kommuni-
kation anregen. Verbindungen zwischen den verschie-
denen Frei昀氀ächen sowie zwischen dem Dorfzentrum 
und dem neuen Quartier sind dabei von zentraler Be-
deutung. 

Die Gestaltung der Frei昀氀ächen orientiert sich an As-
pekten wie Begrünung, Entsiegelung, Vernetzung, 
Aufenthaltsqualität und Vielfalt der Nutzungen. Der 
Aussenraum ist vielseitig nutzbar und berücksichtigt 
die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen. Die 
privat genutzten Flächen sind begrenzt zu halten. 

Die Erschliessung und Parkierung werden übergrei-
fend und qualitätsvoll geplant: Durch eine gemeinsa-
me Erschliessung der Parzellen kann der Druck durch 
Verkehrs昀氀ächen für die Parkierung und Strassen im 
Aussenraum deutlich verringert werden, was wieder-
um Raum für qualitative Aussen昀氀ächen schafft und 
die Aufenthaltsqualität der Freiräume erhöht.

Massstab 1: 2'500
Gedruckt am 5.7.2024, 16:28

https://s.geo.admin.ch/pi58gtf97tyt

Entwurf für ein lebendiges Quartier 
als Erweiterung des Dorfzentrums 

Die Zentrumszone A wird als lebendiger Ortsteil kon-
zipiert, der das bestehende Dorfzentrum durch vielfäl-
tige Nutzungen ergänzt und aufwertet. Ziel ist es, das 
Potenzial der innerörtlichen Verdichtung auszuschöp-
fen, um ein Quartier mit hoher Lebensqualität zu 
schaffen. Dabei ist es wichtig, eine abgestufte Dichte 
zu entwickeln: Vom Zentrum ausgehend verringert 
sich die Bebauungshierarchie allmählich, sodass ein 
harmonischer Übergang zur Peripherie entsteht. Die-
se unterschiedliche Dichte wird sowohl auf Quartier- 
als auch auf Parzellenebene spürbar.

Qualität in der Bebauungsstruktur: 
Massstäblichkeit und Vielfalt

Die architektonische Qualität des Quartiers wird 
durch eine übergeordnete Betrachtung von Massstab 
und Körnigkeit sichergestellt. Die geplante Verdich-
tung im Quartier wird durch eine abwechslungsreiche 
Bebauungsstruktur realisiert, die sowohl punktuell in 
die Höhe geht als auch kleinere Bauten mit einbe-
zieht. Durch abgestufte Höhen und Volumen mit Vor- 
und Rücksprüngen entsteht eine bauliche Vielfalt. 
Diese Vielfalt in der Bebauung stärkt die Identität des 
Quartiers und schafft einen Massstab, der harmo-
nisch an die bestehende Dorfstruktur anknüpft und 
die Ortsteile verbindet.
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Massstab 1: 2'500
Gedruckt am 5.7.2024, 16:28

https://s.geo.admin.ch/pi58gtf97tyt
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Interpretation des ISOS

Grundlage

Buttisholz verfügt über ein Ortsbild von nationaler Be-
deutung und ist seit 2005 im ISOS verzeichnet.Das 
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) ist ein 
Grundlageninstrument, das den Behörden der Denk-
malp昀氀ege und des Bau- und Planungswesens hilft, 
baukulturelle Werte zu erkennen und langfristig zu si-
chern. Es ist jedoch weder eine absolute Schutz-
massnahme noch eine Planung. Es soll als Grundlage 
für eine Interessenabwägung bei planerischen Mass-
nahmen beigezogen werden, um die wertvollsten 
Schweizer Ortsbilder möglichst erhalten zu können. 
Gestützt auf neuere Bundesgerichtsentscheide ist 
den ISOS aber auch auf kommunaler Ebene Beach-
tung zu schenken. 

Interpretation

Der untersuchte Perimeter der Zentrumszone A liegt 
gemäss ISOS zum grössten Teil im Gebiet des alten 
Dorfs mit Erhaltungsziel B. Besondere Beachtung ist 
der Gestaltung der Übergänge von der Zentrumszone 
A zur Baugruppe 1.1 mit Erhaltungsziel A zu schen-
ken, zu der das Hinterdorf und Teile des Oberdorfs 
gehören. 

Speziell zu beachten sind die bestehenden Gebäude 
am Oberdorf, welche als Störfaktoren bezeichnet 
werden. Die ursprüngliche Absicht des ISOS war 
wohl eine geschlossene, einheitliche Erscheinung 
von Bauten, die sich in Volumen und Gestalt am an-
grenzenden Ortskern orientieren (3 voll nutzbare Ge-
schosse zzgl. Dachform/EG). Diese Intention ist heu-
te jedoch durch Ansprüche an Innenverdichtung und 
Ökonomie überholt. In Absprache mit der kantonalen 
Denkmalp昀氀ege wurde deshalb festgelegt, dass im 
Bereich Oberdorf eine strassenseitige Fassadenhöhe 

von maximal 4 in Erscheinung tretenden Geschos-
sen, zuzüglich allfälliger Mehrhöhen durch Dachform 
oder ein nutzungsbedingtes erhöhtes Erdgeschoss 
ortsbildverträglich scheint. Eine Staffelung der Bau-
körper in der Tiefe analog der Hauptstrasse ist wün-
schenswert. Die Ausrichtung der Bauten ist im Einzel-
fall zu prüfen.

Der Übergang zwischen dem ursprünglichen Dorf 
(Gebiet 1) und der Umgebungsrichtung IV, der auf der 
ISOS-Karte mitten durch die Zentrumszone A ver-
läuft, ist heute kaum mehr wahrnehmbar. Er wird 
deshalb im vorliegenden Konzept nicht behandelt.

Legende ISOS

1 Gebiet
Vielgliedriges altes Dorf in Hangfusslage, Bauern-, 
Wohn- und Gasthäuser, 18.-20. Jh.
Erhaltungsziel B (= Erhalten der Struktur)

1.1 Baugruppe
Ortskern, nach Brand von 1861 planmässig mit 
ähnlichen Häusern wieder aufgebaut.
Erhaltungsziel A (= Erhalten der Substanz)

IV Umgebungsrichtung
Ein- und Mehrfamilienhäuser, 2. Hälfte 20. Jh., 
dazwischen vereinzelte bäuerliche Altbauten
Erhaltungsziel b (= Erhalten der wesentlichen Eigen-
schaften für die Beziehung zu Ortsteilen)

1.0.14 Störfaktoren
Wohn- und Geschäftsbauten, in sensibler zentrums-
naher Lage, unpassend in Gestalt und Volumen, 
2. Drittel 20. Jh.

������
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Potentialkarte

Quartierteile

Eine offene Bebauungsstruktur mit hoher Heterogeni-
tät mit unterschiedlichen Bauvolumen und abgestuf-
ten Gebäudehöhen prägt heute das Quartier der Zen-
trumszone A. Diese «Bricolage» lässt vielfältige Fas-
saden, verschachtelte kleinteilige Zwischenräume 
und eine qualitätsvolle Durchlässigkeit mit Sichtbezü-
gen im Quartier entstehen. Diese Massstabsvielfalt 
hat Qualität und ist ein charakteristisches Merkmal.

Bei näherer Betrachtung lässt sich das Gebiet in un-
terschiedliche Quartierteile gliedern, die sich in Bezug 
auf ihren Charakter, das Verdichtungspotential und die 
relevanten Gestaltungsziele differenzieren. Wichtig 
ist, dass räumliche Zusammenhänge, Übergänge zwi-
schen den Quartierteilen sowie zur Landschaft, wie 
auch beide Seiten der Strassenzüge ganzheitlich be-
trachtet werden.

Grundsätzlich sind im Bereich Oberdorf(1) und 
Arigstrasse (4) vier oberirdisch vollständig in Erschei-
nung tretende Geschosse zulässig, in den Bereichen 
Mühlefeld (2) und Neuheim (3) sind bis zu fünf sol-
cher Geschosse prüfenswert. Im Anschluss an Gebie-
te mit niedrigerer Bebauung, vor allem zum Hinter-
dorf, ist zwingend auf einen sorgfältigen Übergang 
mit Höhenstaffelungen zu achten.

Legende

1. Oberdorf

2. Mühlefeld

3. Neuheim

4. Arigstrasse
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1. Oberdorf

Charakter

ּ Der Quartierteil an der Ober-
dorfstrasse liegt direkt an der 
Hauptverkehrsachse Richtung 
Sursee und bildet den Auftakt 
vom Schlossareal zum histori-
schen Dorfkern.

ּ Die Parzellen 417 und 1054 bil-
den das Vis-à-vis zum Platzraum 
mit der ehemaligen Post, der al-
ten Mühle und der identitätsstif-
tenden Dor昀氀inde.

ּ Ab den 70-er Jahren ist an der 
Stelle einer ehemaligen abge-
brannten Scheune die heutige 
Bebauungsstruktur entstanden. 
Diese Entwicklung hat eine Lü-
cke im Dorfgefüge hinterlassen, 
welche heute als Parkplatz ge-
nutzt wird.

ּ Der Aussenraum weist wenig 
Qualitäten auf und ist stark ver-
kehrsorientiert mit hohem Ver-
siegelungsanteil. 

ּ Der rückseitig an die Parzellen 
angrenzende Bachraum des 
Dorfbachs ist kaum wahrnehm-
bar, bildet jedoch eine Trennung 
zum südlichen Quartierteil Müh-
lefeld.

Gestaltungsziele

ּ An dieser zentrumsnahen, sen-
siblen Lage soll ein zu grosser 
Massstabssprung vom Dorfkern 
zum Oberdorf vermieden wer-
den. Es sind deshalb maximal 
vier oberirdisch vollständig in Er-
scheinung tretende Geschosse 
zulässig. Mehrhöhen für eine 
besondere Dachgestaltung und/
oder eine publikumsorientierte 
Erdgeschossnutzung können 
gewährt werden.

ּ Im Sinne einer Dorfreparatur ist 
die Schliessung der räumlichen 
Lücke und der Ersatz des ur-
sprünglichen Platzbaums als 
Pendant zur dominanten Dor昀氀in-
de auf der gegenüberliegenden 
Strassenseite wünschenswert. 
Eine Reduktion der versiegelten 
Flächen ist anzustreben.

ּ Besonders wichtig ist das Ge-
sicht und die Adressierung der 
Gebäude zur Kantonsstrasse. 
Eine Gebäudesetzung auf der 
Normalbaulinie gemäss Bebau-
ungsplan Ortskern ist zu bevor-
zugen, um mit einer Strassen-
raumverengung eine Verkehrs-
beruhigung zu erzielen und den 
rückseitigen Gewässerraum zu 
wahren.

Richtlinien

Quartierteile
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2. Mühlefeld

Charakter

ּ Der Quartierteil Mühlefeld be昀椀n-
det sich in der zweiten Bautiefe 
in unmittelbarer Nähe zum his-
torischen Dorfkern.

ּ Besonders prägend ist die Lage 
zwischen dem nordseitigen 
Dorfbach und der südseitigen 
Quartierstrasse Mühlefeld, wel-
che die zentrale Erschliessungs-
achse für das Quartier darstellt. 

ּ Der Strassenraum weist kaum 
Aufenthaltsqualitäten auf und 
wirkt heute eher trennend.

ּ Hier herrscht bereits eine relativ 
hohe, gleichmässige Dichte mit 
hoher Überbauungsziffer und ei-
ner vielfältigen Durchmischung 
von Nutzungen, Bebauungsfor-
men und Bewohnenden. Die 
gestalterische Qualität der Bau-
ten und des Aussenraums ist 
eher bescheiden.

Gestaltungsziele

ּ Grundsätzlich werden bis zu 
fünf oberirdisch vollständig in 
Erscheinung tretende Geschos-
se als prüfenswert erachtet. Da-
bei ist zu beurteilen, ob das 
mögliche fünfte Geschoss allen-
falls mit einer geringeren Ge-
bäude昀氀äche ("Fussabdruck") 
kompensiert werden soll.

ּ Die Vielfalt der Bebauung und 
die durchmischten Nutzungen 
sollen erhalten, die architektoni-
sche Qualität und Gestaltung je-
doch verbessert werden.

ּ Auf die Strasse ausgerichtete 
Wohnnutzungen im Erdge-
schoss sind nicht gestattet. 
Stattdessen sollen publikums-
orientierte Erdgeschossnutzun-
gen oder gewerbliche Nutzun-
gen gefördert werden, um den 
Strassenraum zu beleben. Die 
aktive Beziehung der Bauten 
zum Strassenraum und zur Be-
bauung im Neuheim soll verbes-
sert werden.

ּ In der Aussenraumgestaltung 
soll eine hohe Transparenz und 
Durchsichtbarkeit angestrebt 
und auf private Einfriedungen 
verzichtet werden. Die Vorzonen 
zur Strasse hin sollen einen öf-
fentlichen Charakter erhalten.

ּ Rückseitig soll, wo möglich, der 
Bachraum zu einem identitäts-
stiftenden Freiraumelement auf-
gewertet werden.
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3. Neuheim

Charakter

ּ Dieses Gebiet in der dritten Be-
bauungstiefe ist aufgrund seiner 
Lage das eigentliche Zentrum 
des Quartiers, muss aber funkti-
onal und gestalterisch noch da-
hingehend entwickelt werden. 

ּ Im Neuheim be昀椀nden sich zwei 
grosse, zusammenhängende 
und aktuell stark unternutzte 
Parzellen in Privateigentum 
(411, 408) mit grossem Verdich-
tungspotential. Deren heutiger 
Charakter gleicht einem ge-
werblichen Abstellplatz mitten 
im Quartierzentrum.

ּ Die bestehende Fusswegverbin-
dung von der Mühlefeldstrasse 
zur an die Arigstrasse angren-
zenden Privatstrasse hat heute 
den Charakter eines inof昀椀ziellen 
Schleichwegs.

Gestaltungsziele

ּ Der westliche Teil des Neu-
heims besitzt die grösste Ent-
wicklungsmöglichkeit im Quar-
tier, sowie das Potential zum zu-
künftigen Quartierzentrum. Eine 
gute Durchwegung und Anbin-
dung an die umliegenden Ge-
biete ist dafür essentiell.

ּ Eine parzellenübergreifende Be-
trachtung im Sinne einer ge-
meinsamen Arealentwicklung 
über ein Variantenverfahren soll 
angestrebt und übergeordnete 
Anliegen einbezogen werden.

ּ Mehrhöhen mit bis zu fünf in 
oberirdisch vollständig Erschei-
nung tretenden Geschossen 
sind hier prüfenswert, müssen 
aber an Bedingungen zur Auf-
wertung des Aussenraums ge-
knüpft werden, z.B. in Form ei-
ner zentralen Parkierung zur 
Entlastung der umliegenden 
Parzellen und gemeinsamen 
Aussenräumen mit hoher Auf-
enthaltsqualität.

ּ Besondere Beachtung ist den 
Höhenübergängen zu den an-
grenzenden Gebieten, insbe-
sondere zum Hinterdorf, zu 
schenken. Diese müssen mit 
Abstufungen sorgfältig und ver-
träglich gestaltet werden.



19

4. Arigstrasse

Charakter

ּ In Bezug zum Dorfzentrum be-
昀椀ndet sich dieser Quartierteil in 
der vierten Bebauungstiefe. Der 
Bezug zur Arigstrasse ist kaum 
vorhanden, die Qualität des 
Strassenraums ist unde昀椀niert.

ּ Dieses Gebiet liegt ausserhalb 
des ursprünglichen Siedlungs-
rand des alten Dorfs und war 
bis in die 80er Jahre eine land-
wirtschaftliche Fläche mit Bau-
ernhof und Obstbäumen.

ּ Die seither unkontrollierte Ent-
wicklung führt zu einer diffusen, 
heterogenen Siedlungsstruktur 
mit Bauten aus der Zeit zwi-
schen 1980 - 2020 mit beschei-
dener Qualität und mässiger 
Dichte. 

ּ Die Aussenräume sind stark auf 
die einzelnen Grundstücke be-
zogen und bieten wenig Aufent-
haltsqualität. Aufgrund der ho-
hen Privatheit und von Terrain-
sprüngen ist die Vernetzung und 
Durchwegung eher mangelhaft. 

Gestaltungsziele

ּ Aufgrund des geringen Alters 
der meisten Bauten und der Ei-
gentumsverhältnisse (vorwie-
gend Stockwerkeigentum) ist 
eine zeitnahe Entwicklung eher 
unwahrscheinlich.

ּ Punktuell sind Aufstockungen 
oder Anbauten denkbar. Bei Er-
satzneubauten soll die Stellung 
zur Arigstrasse verbessert und 
auch die gegenüberliegende 
Strassenseite in eine ganzheitli-
che Betrachtung miteinbezogen 
werden.

ּ Eine Verdichtung soll hier primär 
durch eine Vergrösserung des 
Fussabdrucks und im Rahmen 
der im BZR festgelegten Ge-
samthöhe geschehen.

ּ Eine Verminderung der versie-
gelten Flächen und eine Auf-
wertung der Aussenräume hin-
sichtlich Biodiversität und Auf-
enthaltsqualität ist erwünscht. 
Die Anbindung an das Quartier 
Neuheim ist bei dessen Ent-
wicklung zu verbessern.

Quartier Mühlefeld um 2022

Bild: Schmid Immobilien AG; Fotograf: Alfons Gut
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Potentialkarte

Überlagernde Themen

Legende

a. Mühlefeldstrasse

b. Bachraum Dorfbach

c. Fusswegverbindungen

d. Knoten

e. Grün- und Aussenraum

Durch die Betrachtung der überlagernden Themen 
kann die Qualität über die einzelnen Parzellen hinweg 
ganzheitlich bewertet werden. Insgesamt zielt die 
Gestaltung auf eine qualitätsvolle Aufwertung des 
Quartiers ab, indem sie Strassenräume, Grün昀氀ächen, 
Knotenpunkte und Fusswege attraktiver macht und 
miteinander verbindet.

Die Massnahmen fördern die Aufenthaltsqualität und 
schaffen Orientierung sowie ökologische und ästheti-
sche Verbesserungen. Durch eine reduzierte Versie-
gelung, zusätzliche Bep昀氀anzungen und möglichst of-
fenen Erdgeschossnutzungen wird der öffentliche 
Raum attraktiver gestaltet und kann so mit den an-
grenzenden Gebieten verbunden werden. 
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a. Strassenraum Mühlefeld

b. Bachraum Dorfbach

Richtlinien

Überlagernde Themen

Charakter

ּ Die Strasse Mühlefeld, heute 
als Privatstrasse klassiert, stellt 
die Hauptverbindung innerhalb 
des Quartiers dar.

ּ Heute ist der Strassenraum 
nicht abparzelliert, sondern auf 
mehrere Grundeigentümer ver-
teilt, was eine übergeordnete 
Gestaltung erschwert.

ּ Eine qualitätsvolle Strassen-
raumgestaltung fehlt, die Be-
p昀氀anzung ist minimal und der 
Versiegelungsanteil sehr hoch.

Charakter

ּ Der Dorfbach verläuft heute 
stark kanalisiert durch das Quar-
tier und ist geprägt durch Hoch-
wasserschutzmassnahmen.

ּ Der enge Bachraum ist kaum 
spür- und erlebbar. Die Bebau-
ungen stehen sehr nahe am 
Bach und reichen an gewissen 
Stellen bis in die Grünzone des 
Gewässerraums. Eine Besto-
ckung fehlt vielerorts.

ּ An den Bachraum angrenzende 
Tiefgarageneinfahrten schrän-
ken die Gestaltungsmöglichkei-
ten und die Verbesserung des 
Bezugs zum Gewässer ein.

Gestaltungsziele

ּ Der Strassenraum soll durch eine 
sorgfältige Gestaltung und eine 
Adressierung der Gebäude zur 
Strasse aufgewertet werden. Für 
eine übergeordnete Gestaltung 
müssen die Eigentumsverhältnis-
se bereinigt werden.

ּ Im Aussenraum soll eine hohe 
Transparenz angestrebt und auf 
private Einfriedungen verzichtet 
werden. Die Vorzonen zur Strasse 
hin sollen einen öffentlichen 
Charakter erhalten.

ּ Der Baumbestand soll strassen-
begleitend erweitert und der Ver-
siegelungsanteil reduziert wer-
den. Kurzzeitparkplätze entlang 
der Strasse fördern die gewerbli-
chen Nutzungen.

Gestaltungsziele

ּ Der Bach hat das Potential, ein 
wichtiges Element der überge-
ordneten Umgebungsgestal-
tung des Quartiers zu werden.

ּ In den Bereichen Frohsinn/Raiff-
eisen sowie beim Übergang 
zum Hinterdorf ist eine gestalte-
rische Aufwertung und punktu-
elle Aufweitung erwünscht.

ּ Wo angrenzend neu gebaut 
wird, soll der Bachraum wenn 
möglich in die Aussenraumge-
staltung integriert werden.

ּ Massnahmen zum Hochwasser-
schutz sollen primär ausserhalb 
des Dorfs realisiert werden.
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d. Knoten

e. Grün- und Aussenraum

c. Fusswegverbindungen

Charakter

ּ Die Knotenpunkte im Quartier 
besitzen unterschiedliche Quali-
täten und Bedeutungen (z.B. 
Dorfauftakt, Treffpunkte, Kreu-
zungen, Übergang Siedlung - 
Landschaft etc.)

ּ Die meisten dieser Knoten sind 
heute nicht oder ungenügend 
gestaltet und bieten wenig Auf-
enthaltsqualität. 

Charakter

ּ Die fehlende Qualität des Aus-
sen- und Grünraums ist aktuell 
eines der grössten De昀椀zite im 
Quartier. Die Erhöhung des 
Grünanteils ist elementar.

ּ Gerade im sehr heterogenen 
Quartier der Zentrumszone A 
hat der Grünraum das Potential 
zu einem wichtigen übergeord-
neten System, welches die un-
terschiedlichen Teile zusam-
menhält oder führt.

Charakter

ּ Die beiden markierten Fuss-
wegverbindungen in Nord-Süd 
Richtung sind bereits existent, 
besitzen aber teilweise eher 
den Charakter eines Schleich-
wegs statt eines öffentlichen 
Fusswegs.

ּ Der Fussweg Oberdorf-Neu-
heim-Arigstrasse stellt eine 
wichtige, heute inof昀椀zielle 
Quartierverbindung dar.

ּ Der Weg Oberdorf-Obere Mat-
te-Arigstrasse verbindet das 
Schloss mit dem Ortsteil Bös-
gass und ist Teil eines grösse-
ren Wegenetzes.

Gestaltungsziele

ּ Die spezi昀椀sche Identität der ein-
zelnen Knoten soll als Bestand-
teil eines übergeordneten Kon-
zepts durch gestalterische 
Massnahmen gestärkt werden.

ּ Um Orientierungspunkte auszu-
bilden und die Aufenthaltsquali-
tät zu stärken, können Einzel-
bäume zur Markierung und Be-
schattung eingesetzt werden. 

Gestaltungsziele

ּ Bestehende Grünelemente sol-
len zu einem zusammenhän-
genden Konzept mit hoher Ent-
siegelung, ökologischer Aufwer-
tung und wenig privaten Einfrie-
dungen ergänzt werden. Es sol-
len neue gemeinsame Aussen-
räume mit hoher Aufenthalts-
qualität geschaffen, sowie be-
stehende aufgewertet werden.

ּ Die Markierung von Strassen, 
Wegen, Plätzen, Knoten durch 
Bep昀氀anzung schafft Identi昀椀kati-
onsorte und stärkt die Anbin-
dung an angrenzende Gebiete.

Gestaltungsziele

ּ Verbindungsweg Oberdorf-Neu-
heim-Arigstrasse: Eine Fuss-
wegverbindung soll bei einer 
Neuentwicklung des Gebiets 
Neuheim beibehalten und auf-
gewertet werden, indem die 
Wegführung geklärt und gestal-
tet wird.

ּ Verbindungsweg Oberdorf-Obe-
re Matte-Arigstrasse: Der Weg 
soll durch eine begleitende 
Baumbep昀氀anzung mit Hoch-
stämmern aufgewertet werden. 
Der Fussgängerübergang auf 
der Arigstasse soll verbessert 
werden.
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